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…die Sicherheitslage in Karlsruhe









Ki d d J dli h (9 18 J h ) di it iKinder und Jugendliche (9-18 Jahre), die mit einer 
Alkoholvergiftung in die Kinderklinik eingeliefert wurden 





• Anzahl der Körperverletzungen hat sich von rundAnzahl der Körperverletzungen hat sich von rund 
1000 Fällen Ende der 90er Jahre bis heute 
verdoppelt

• Rauschgiftdelikte sind um 50% angestiegen

• Sachbeschädigungen sind um 50% angestiegen











• Umfrage 1998: 
„39% meiden bei 
Nacht bestimmte

• Jugendumfrage 
2008 „30% derNacht bestimmte 

Stellen im 
Wohngebiet“

2008 „30% der 
Jugendlichen bis 
21 Jahren meiden 
zu bestimmten 

• Umfrage 2009: Im 
Wohngebiet 
verbessert, im 

u b
Zeiten bestimmte 
Orte; bei den 12 
bis 15-Jährigen 

Innenstadtgebiet 
43%.

g
sind es 40%“



…das Ordnungs- und Bürgeramt 
der Stadt Karlsruhe 



Bürgerbüros/D115
• Ca. 420 Beschäftigte
• 75% Frauenanteil

Straßenverkehr
• 41% Teilzeitkräfte

Polizeibehörde

StandesamtStandesamt

Ausländerbehörde

Lebensmittelkontrolle



Unsere Aufgabe: GefahrenabwehrUnsere Aufgabe: Gefahrenabwehr…

• Heimaufsicht 
• Waffenbehörde  
• Nachlasssicherung 
• Häusliche Gewalt  
• Gefährliche Hunde
• Jugendschutz  



und Störungsbeseitigung…und Störungsbeseitigung

• Szenen
• Veranstaltungeng
• Sperrzeiten 
• Ruhestörungen  
• Ruhender Verkehr
• Alkoholmissbrauch
• Pöbeleien
• Vandalismus



der kommunale Ordnungsdienst…der kommunale Ordnungsdienst



„Drängendste Sicherheitsfragen in der Innenstadt“  

• Pöbelei, Anmache, Beleidigung 

S h t Müll U d• Schmutz, Müll, Unordnung 

• Probleme mit Betrunkenen

• Probleme mit Jugendlichen 

• Zu wenig Polizeipräsenz, Überwachung, Kontrolle 







Aufgabenübertragung richtet sich nach § 31 DVO PolG (BaWü):g g g § ( )

- Vollzug von Satzungen/Verordnungen 
- Ruhender VerkehrRuhender Verkehr 
- Verkehrsverbote Gehwege/verkehrsberuhigte Bereiche
- Geschwindigkeitskontrollen 

Sondernutzungen- Sondernutzungen 
- Jugendschutz
- Belästigung der Allgemeinheit 
-…



Rechtsstellung richtet sich nach PolG (BaWü):g ( )

- Stellung von Polizeibeamten

- einschl. Anwendung unmittelbaren Zwangs



der ehrenamtliche kommunale Ordnungsdienst…der ehrenamtliche kommunale Ordnungsdienst



Gründe für ehrenamtlich Beschäftigte   

• Unterschiedlicher Personalbedarf Sommer/Winter 

• Flexible Einsatzmöglichkeit des Personals (Veranstaltungen)• Flexible Einsatzmöglichkeit des Personals (Veranstaltungen) 

• Geringe Personalkosten 

• Gutes Instrument der Personalrekrutierung

• Größere Nähe zur Bevölkerung

E f h it f i ill i P li ib di t t i B Wü• Erfahrungen mit freiwilligen Polizeibediensteten in BaWü 



Problem 1: Rechtliche Ausgestaltung

• Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben erfordert „Dienstverhältnis“

• Anstellungsverhältnis nicht gewünscht• Anstellungsverhältnis nicht gewünscht

• Gesetz über freiwilligen Polizeidienst nicht anwendbar 

• Satzung/VO hierzu rechtlich nicht möglich

-> Bitte an IM entsprechende VO zu erlassen



Aussage Innenministerium BaWü vom 10.01.2011: 

• Auf Grundlage bestehender Gesetze realisierbar 

• Rechtsgrundlage: § 15 GemORechtsgrundlage: § 15 GemO  



§ 15 Gemo BaWü

(1) Die Bürger haben die Pflicht, eine ehrenamtliche Tätigkeit in 
der Gemeinde (eine Wahl in den Gemeinderat oder Ortschaftsrat, 
ein gemeindliches Ehrenamt und eine Bestellung zu ehrenamtlicherein gemeindliches Ehrenamt und eine Bestellung zu ehrenamtlicher 
Mitwirkung) anzunehmen und diese Tätigkeit während der 
bestimmten Dauer auszuüben.

(2) Der Gemeinderat bestellt die Bürger zu ehrenamtlicher Tätigkeit; 
die Bestellung kann jederzeit zurückgenommen werden. Mit dem 
V l t d Bü ht d t j d h tli h Täti k itVerlust des Bürgerrechts endet jede ehrenamtliche Tätigkeit.



Aussage Innenministerium BaWü vom 10.01.2011: 

• Auf Grundlage bestehender Gesetze realisierbar 

• Rechtsgrundlage: § 15 GemORechtsgrundlage: § 15 GemO  

• Reine Unterstützungstätigkeit muss zum Ausdruck kommen

• d.h. nur Einwohner mit Hauptwohnsitz in KA möglich  



Problem 2: Versicherungsschutz

-> Schreiben an Unfallkasse 

Aussage Unfallkasse BaWü vom 09 06 2010:Aussage Unfallkasse BaWü vom 09.06.2010: 

„ehrenamtliche Beschäftigte sind versichert“



Ergebnis für Karlsruhe:

• Gleiche Rechtsstellung wie Hauptamtliche 

• Kein Angestelltenverhältnis• Kein Angestelltenverhältnis

• Bestellung durch den Gemeinderat 

• 7,50 Euro/Stunde Aufwandsentschädigung

• max. ein Ehrenamtlicher pro Hauptamtlichen



Auswahlverfahren:

• Ausschreibung/Bewerbungsverfahren

• Voraussetzungen:• Voraussetzungen: 

• Körperliche Fitness  
• Führungszeugnis ohne Beanstandungen  
• Hohe Sozialkompetenz 

• Sporttest / Konzentrationstest / Auswahlgespräche 



Ergebnisse aus dem Auswahlverfahren:

• 37 Bewerbungen 

• Nach Sporttest / Konzentrationstest• Nach Sporttest / Konzentrationstest 
• 15 Bewerber und 2 Bewerberinnen 

• Nach Auswahlgesprächen 
• 12 Bewerber und 1 Bewerberin





Ausbildung:

bild f h dAusbildungsfach Stunden

Allg. Polizeirecht 12

Bes Polizeirecht 6Bes. Polizeirecht 6

Strafprozess/OWI‐Recht 4

Verkehrsrecht 4

Polizeitaktik 4

Situatives Handlungstraining 6

Gesamt 36



Kosten:

Erstausbildung: ca. 500.- Euro / Person 

Erstausstattung: ca 600 Euro / PersonErstausstattung: ca. 600.- Euro / Person 



Erfahrungen 1/2:

• Relativ hohe Fluktuation (Wohnortwechsel etc)  

• Lange Einarbeitung auch bei regelmäßigem Einsatz• Lange Einarbeitung auch bei regelmäßigem Einsatz 

• Besprechungen/Fortbildung schwierig zu organisieren 

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift notwendig 

• Häufiger Einsatz sinnvoll, d.h. nicht zu viele Ehrenamtliche



Erfahrungen 2/2:

• Anfängliche Akzeptanzschwierigkeiten bei Hauptamtlichen  

• Schnelle Reaktionsmöglichkeit bei personellem Mehrbedarf• Schnelle Reaktionsmöglichkeit bei personellem Mehrbedarf 

• Gute Vorbereitung auf evtl. spätere hauptamtliche Tätigkeit  

• Gutes Akquiseinstrument  

• Problemlose Trennung von Ungeeigneten möglich 



Fazit für uns:

„wir machen weiter und schreiben demnächst wieder aus!“



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Dr. Björn Weiße


